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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1998

Norm

WEG §1 Abs1

WEG §1 Abs2

Rechtssatz

Die Selbständigkeit einer Wohnung (eines Abstellplatzes) ist gewährleistet, wenn der Zugang (die Zufahrt) durch eine

immerwährende Dienstbarkeit, die über eine benachbarte, im Eigentum eines Dritten stehende Liegenschaft führt,

sichergestellt wird.
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